
Synopse
zum Entwurf einer Änderung des NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 1976

(GVBG-Novelle 2002)

Neben dem Bürgerbegutachtungsverfahren wurden nachstehende Stellen zur Abgabe

einer Stellungnahme im Rahmen des Begutachtungsverfahrens eingeladen:

1. Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst

2. NÖ Landes-Landwirtschaftskammer

3. Wirtschaftskammer für NÖ

4. Kammer für Arbeiter und Angestellte für NÖ

5. Volksanwaltschaft

6. Österreichischen Gemeindebund

7. Österreichischen Städtebund, Landesgruppe NÖ

8. Verband NÖ Gemeindevertreter der ÖVP

9. Verband Sozialdemokratischer Gemeindevertreter in N

10. Verband Freiheitlicher und Unabhängiger Gemeindeve

11. Arbeitsgemeinschaft der Stadtamtsdirektoren

12. Landesverband leitender Gemeindebediensteten

13. Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft d

14. Abteilung Landesamtsdirektion/Verfassungsdienst

15. Abteilung Personalangelegenheiten A

16. Abteilung Finanzen

17. Abteilung Kultur und Wissenschaft

18. NÖ Gleichbehandlungskommission

19. Musikschulmanagement NÖ

Ferner wurde der Entwurf über eine Änderung des NÖ Gem

Vertragsbedienstetengesetzes 1976 dem NÖ Landtagsklub

Volkspartei, dem Klub der Sozialdemokratischen Landtagsa

Niederösterreichs und dem Klub der Freiheitlichen Landtags

Niederösterreichs zur Kenntnis übermittelt.
Landtag von Niederösterreich
Landtagsdirektion

Eing.: 28.05.2002

zu Ltg.-976/G-4/5-2002
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Vom Bundesministerium für öffentliche Leistung und Sport, vom Verband

NÖ Gemeindevertreter der ÖVP, von der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten,

Landesgruppe NÖ, von der NÖ Gleichbehandlungsbeauftragten, von der

Arbeitsgemeinschaft der Stadtamtsdirektoren Niederösterreichs, von der Abteilung

Landesamtsdirektion/Verfassungsdienst und von der Abteilung Kultur und Wissenschaft

wurden Stellungnahmen abgegeben.

Von der Abteilung Kultur und Wissenschaft bestehen grundsätzlich keine sachlichen-

inhaltlichen Bedenken gegen den Gesetzesentwurf; es wird ausdrücklich begrüßt, dass

nunmehr Regelungen über die Vertretung von Musikschullehrern aufgenommen werden

sollen. Hinweise auf Rechtschreib- und Flüchtigkeitsfehler im Gesetzesentwurf wurden

berücksichtigt.

Die Stellungnahmen sind im Folgenden zusammengefasst

Im Allgemeinen:

Stellungnahme der Abteilung Landesamtsdirektion/Verfassungsdienst:
Auf die Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und den Gemeinden über

einen Konsultationsmechanismus und einen künftigen Stabilitätspakt der

Gebietskörperschaften, LGBl. 0814-0, darf hingewiesen werden.

Anmerkung

Gleichzeitig mit dem Begutachtungsverfahren wurde der Gesetzesentwurf

entsprechend der Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und den

Gemeinden über einen Konsultationsmechanismus und einen künftigen

Stabilitätspakt der Gebietskörperschaften, LGBl. 0814, den maßgeblichen Stellen

zur Stellungnahme innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zustellung übermittelt.

Die Richtlinie 98/50/EG (Betriebsübergangsrichtlinie) zur Angleichung der

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der

Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen ist
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mit der gegenständlichen Novelle noch nicht umgesetzt. Auf die Verpflichtung zur

Umsetzung darf hingewiesen werden.

Anmerkung

Da der Bund seiner Verpflichtung zur Umsetzung der Richtlinie hinsichtlich des

Übergangs von Gemeindebetrieben oder –betriebsteilen in auf einen privaten

Rechtsträger noch nicht nachgekommen ist und deswegen die Richtlinie für den

Gemeindebereich in keinem Bundesland umgesetzt wurde, wird vorerst eine

Umsetzung noch nicht vorgenommen. Zwischenzeitlich sollen im Einzelfall (z.B.

Krankenanstaltenverband Korneuburg-Stockerau) die erforderlichen Bestimmungen

im Rahmen der verfassungsrechtlichen Kompetenz im betreffenden Einzelgesetz

geregelt werden.

Im Besonderen:

Zu § 2 Abs.5:
Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Stadtamtsdirektoren NÖ:
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Anmerkung:

Für Gemeindebeamte ist nach den Bestimmungen der GBDO die Ablegung der

Dienstprüfung ohnehin Aufnahmeerfordernis.

Vertragliche Verpflichtungen über eine abzulegende Dienstprüfung werden durch

diese Regelung nicht berührt.

Eine Nichterfüllung der gesetzlichen Verpflichtung zur Ablegung der Dienstprüfung

kann ein Grund sein, der den Dienstgeber berechtigt das Dienstverhältnis

aufzulösen. Es ist nicht erforderlich, dass dieser Grund im § 37 GVBG genannt

wird, da die genannten Kündigungsgründe nur demonstrativ aufgezählt sind. Es

wäre auch nicht zielführend die Nichterfüllung dieser Verpflichtung als

Kündigungsgrund im Gesetz anzuführen, da alternativ auch nur die Abberufung und

gleichzeitige Neubestellung einer anderen (geeigneteren) Person als

Kassenverwalter in Frage kommt.

Die Übergangsbestimmung nimmt nur jene Personen von der Verpflichtung zur

Ablegung der Dienstprüfung als Kassenverwalter aus, die vor Inkrafttreten dieser

Bestimmung zum Kassenverwalter bestellt wurden.
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Zu § 12 Abs. 4:
Stellungnahme des Bundesministeriums für öffentliche Leistung und Sport:

Anmerkung:

Im Gesetzesentwurf erfolgte eine Richtigstellung.

Zu § 15 Abs. 1:
Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Stadtamtsdirektoren NÖ:

Anmerkung:

Es bestehen mehrere Unterschiede zwischen dem Besoldungsrecht der

Vertragsbediensteten und jenem der Gemeindebeamten im Falle einer

Teilbeschäftigung (z.B. Kinderzulage). Die vorgesehene Änderung hat keine

inhaltliche Auswirkung, sondern ist lediglich die Berichtigung eines redaktionellen

Fehlers.

Zu § 24 Abs. 3:
Stellungnahme des Verbandes NÖ Gemeindevertreter der ÖVP:
Zu Ziff. 7 wird jedoch angemerkt, dass es im anzufügenden Satz statt „Auf

Vertragsbedienstete“ „Bei Vertragsbediensteten“ heißen soll. Der vorgesehene Text

entspricht zwar unserem Vorschlag vom 22.1.2002, ist aber sprachlich nicht richtig.

Anmerkung:

Im Gesetzesentwurf wurde diese Änderung vorgenommen.
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Zu § 25:
Stellungnahme des Bundesministeriums für öffentliche Leistung und Sport:

Anmerkung:

Die Zitierung wurde berichtigt.

Zu § 26 Abs. 1:
Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Stadtamtsdirektoren NÖ:

Anmerkung:

Es wird nicht davon ausgegangen, dass diese Bestimmung – die eine notwendige

Angleichung an das Entgeltfortzahlungsgesetz ist – wesentliche Mehrkosten

verursacht, da gerade in den ersten Wochen eines Dienstverhältnisses der

Bedienstete bestrebt ist, nicht durch Dienstverhinderungen einen Grund zu setzen,

der zur Auflösung des Dienstverhältnisses führen kann (Kündigung, Zeitablauf).
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Zu § 31a Abs. 8:
Stellungnahme der NÖ Gleichbehandlungsbeauftragten:

Anmerkung:

Die Änderung wurde im Gesetzesentwurf vorgenommen.

Zu § 46j:
Stellungnahme des Bundesministeriums für öffentliche Leistung und Sport:
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Anmerkung:

Im Gesetzesentwurf erfolgt eine Berichtigung.

Zu § Anlage B Punkt 18:
Stellungnahme des Bundesministeriums für öffentliche Leistung und Sport:
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Anmerkung:

Die Verbesserung des Stichtages wird antragsbedürftig ausgestaltet, wobei der

antragsberechtigte Personenkreis nur die aktiven Vertragsbediensteten umfassen

soll, da es kompetenzrechtlich nicht zulässig erscheint, jenen Personen ein

Antragsrecht einzuräumen, die bereits eine ASVG-Pension erhalten.

zu Abs.6:

Der Verweis wird berichtigt.

Zu Art.II:
Stellungnahme der Abteilung Landesamtsdirektion/Verfassungsdienst:
Zu Art. II darf darauf hingewiesen werden, dass bei jenen Bestimmungen, welche

die Betroffenen begünstigen, eine Rückwirkung unproblematisch ist.

Stellungnahme des Bundesministeriums für öffentliche Leistung und Sport:

Anmerkung:

Die Ziffernbezeichnungen in Art.II werden berichtigt.

Zu den Erläuterungen:
Stellungnahme des Bundesministeriums für öffentliche Leistung und Sport:

Anmerkung:

Die Berichtigungen in den Erläuterungen werden vorgenommen.
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Zusätzlicher Änderungsbedarf

Stellungnahme der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten:

Anmerkung:

Der Verband NÖ Gemeindevertreter der ÖVP sieht keine Notwendigkeit zur

Aufnahme einer Bestimmungen über einen Karenzurlaub zu Bildungszwecken in

das GVBG und verweist auf die Entscheidung des VfGH vom 20. Jänner 2001,

B 1960/99. Der Österreichische Städtebund erblickt keine Dringlichkeit und regt an,

die Notwendigkeit der Bildungskarenz bei sozialpartnerschaftlichen Gesprächen zu

klären. Eine Änderung des Gesetzesentwurfes wird daher nicht vorgenommen.


